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Sehr geehrte Damen und Herren,

das Corona-Virus und die damit einhergehenden Einschrdnkungen dominieren nach
wie vor nahezu alle Lebensbereiche. In unserem Arbeitsalltag splren wir die negativen
Auswirkungen insbesondere durch nur noch sehr eingeschrénkt zulassige personliche
Kontakte zu Entwurfsverfassenden, Investorinnen und Investoren, Antragstellenden
und anderen in baurechtlichen Angelegenheiten beteiligten Personen und
Organisationen.

Die personlichen Treffen im Rahmen von Ortsterminen oder Beratungsgesprachen und
der allgemeine Informationsaustausch bilden einen wesentlichen Baustein unserer
ldsungsorientierten Aufgabenerledigung. Wir bemihen uns sehr, dass wir auch unter
diesen eingeschrankten Rahmenbedingungen unsere Standards fur die
Antragsbearbeitung halten konnen, aber wir hoffen, dass wir moglichst bald wieder zur
gewohnten Arbeitsweise zuriickkehren kénnen.

Zwischenzeitlich informieren wir Sie mit diesem Infobrief Uber diverse rechtliche und
verfahrenstechnische Entwicklungen der vergangenen zwei Jahre. Auch wenn diese
Anderungen teilweise schon etwas langer zuriickliegen, stellen wir doch in unserer
Arbeit fest, dass sie mitunter nicht bzw. nicht in allen Details bekannt sind und der ein
oder andere Hinweis hilfreich sein kann. Darlber hinaus mdchten wir Sie Uber
personelle Verdnderungen und damit einhergehende Anpassungen der regionalen
Zustandigkeiten im Fachbereich Bauen, Wohnen und Immissionsschutz informieren
und Ihnen eine Ubersicht ber die mit der Inbetriebnahme der neuen Telefonanlage
geanderten Telefonnummern geben.

Fur die tagliche Arbeit wiinschen wir uns weiterhin eine konstruktive Zusammenarbeit
mit lhnen und freuen uns uber lhre offene Ansprache, lhre Anregungen und
Verbesserungsvorschlage.

Mit freundlichen Grif3en

H. s
H rt Grothues

KreiSbaudezernent Barbel Juditz

Leiterin des Fachbereichs Bauen,
Wohnen und Immissionsschutz
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l. Anderung rechtlicher Grundlagen

1. Neufassung der Bauordnung NRW

Der nordrhein-westfdlische Landtag hat bekanntlich am 30.06.2021 das Gesetz zur
Anderung der Landesbauordnung 2018 beschlossen. Das Gesetz dient der Anderung
zahlreicher Vorschriften der erst am 01.01.2019 in Kraft getretenen BauO NRW 2018.

Erklarte Ziele der Neuregelung sind insbesondere die Beschleunigung von
Baugenehmigungsverfahren, die Schaffung von zusétzlichem Wohnraum im Wege des
Dachgeschossausbaus, die Forderung von Energieeffizienz und Nachhaltigkeit beim Bauen
sowie die Beschleunigung des Mobilfunkausbaus. Auflerdem werden mit dem
Anderungsgesetz zahlreiche inhaltliche und auch redaktionelle Anpassungen der BauO
NRW 2018 vorgenommen.

MaRgebliche inhaltliche Anderungen

Zukunftig reicht in Kerngebieten eine Abstandsflachentiefe von 0,25 H aus. Insoweit gilt
wieder die alte Rechtslage, nachdem mit der BauO NRW 2018 zwischenzeitlich eine
Abstandsflachentiefe von 0,4 H eingefiihrt worden war (8 6 Abs. 5 BauO NRW).

MalRnahmen zum Zwecke der Energieeinsparung und Solaranlagen an bestehenden
Gebduden bis zu einer Starke von 0,30 m bleiben zukiinftig bei der Bemessung der
Abstandsflachen auBBer Betracht (8 6 Abs. 7 Satz 2 BauO NRW).

Zuléssig in der Abstandsflache sind nunmehr auch Garagen wenn sie die Malie einer
Grenzgarage einhalten, auch wenn sie unter Anwendung besonderer Gestaltungsvarianten in
den Hauptbaukorper einbezogen sind (8 6 Abs. 8 Nr. 1 BauO NRW).

Angepasst wurde auch die nicht eindeutige Regelung zu den innerhalb von Abstandsflachen
zulédssigen Anlagen. Die Anpassungen/Erganzungen beziehen sich auf die Zulassung von
Feuerstatten und Warmepumpen, die in Gebduden bis zu 30 cbm Brutto-Rauminhalt ohne
Aufenthaltsraumen sowie Garagen zulassig sind (8 6 Abs. 8 Nr. 3 BauO NRW).

Neben den Uberdachten Zufahrten zu Tiefgaragen werden nun die tberdachten Stellplatze
extra aufgefuhrt, um eine Klarstellung in Bezug auf Carports zu erreichen (§ 6 Abs. 8 Nr. 3
BauO NRW).

Um die weitere Nutzung von Solarenergie zu fordern, sind Solaranlagen an und auf
Gebéuden in den Abstandsflachen zuléssig bzw. 16sen keine eigenen Abstandsflachen aus
(8 6 Abs. 8 Nr. 5 BauO NRW).

Die Regelung in § 8 Abs. 2 BauO NRW, wonach bei neu gebauten offenen Parkplatzen von
Nicht-Wohngebduden ab einer GroéRe von 35 Stellplatzen Photovoltaikanlagen zu
installieren sind, wenn der Bauantrag ab dem 01.01.2022 bei der Bauaufsichtsbehorde
eingeht, wird sicherlich zu Diskussionen flhren. Dies insbesondere, weil derzeit nicht
geklart ist, was der Gesetzgeber unter ,,offenen” Parkplatzen versteht, und ob es den
Bauaufsichtsbehdrden erlaubt ist, insbesondere aus stédtebaulichen Griinden Ausnahmen
oder Befreiungen zulassen. Hier warten auch die Baugenehmigungsbehorden gespannt auf
die angekilndigte DurchfuhrungsVO.
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An verschiedenen Stellen des Gesetzes finden sich dartiber hinaus Regelungen zur
Erleichterung des Ausbaus von Dachgeschossen zu Wohnzwecken, etwa im Hinblick auf
die Abmilderung von Anforderungen des Brandschutzes (8 30 Abs. 5 Satz 4 BauO NRW)
oder den Verzicht auf die Verpflichtung zum Einbau eines Aufzugs bei Dachausbauten und
Aufstockungen von vor dem 01.01.2019 errichteten Gebéauden (8 39 Abs. 4 BauO NRW).

Neugefasst wurde auch die Vorschrift des § 48 BauO NRW zu den notwendigen
Stellplatzen, welche nun wesentlich knapper gefasst ist. Es werden die Errichtung von
notwendigen Stellplatzen auf dem Grundstiick und der Nachweis von Stellplatzen auf einem
in der Nahe befindlichen Grundstiick und deren Sicherung mittels Baulast gleichgestellt.

Die in der Praxis stark diskutierte und mitunter auch kritisierte bisherige Vorschrift zur
Barrierefreiheit wurde im Zuge der Anderung ebenfalls angepasst. Die neuen Regelungen
und deren praktische Auswirkungen stellen wir IThnen unter der nachfolgenden Ziffer 2 vor.

MaRgebliche verfahrensrechtliche Anderungen:

Dachgauben und Dachaufbauten sind nun unter bestimmten Umstanden genehmigungsfrei.
Auch die Regelung zur Genehmigungsfreiheit von Anderungen tragender oder aussteifender
Bauteile im Geb&udeinneren wurde wieder in die neue BauO NRW aufgenommen.
Genehmigungsfrei ist kiinftig auch die Erneuerung von Balkonen bzw. deren Austausch
durch Altane (§ 62 Abs.1 Nr. 11 g BauO NRW).

Hervorzuheben sind die Anpassungen im Rahmen des nunmehr wieder als ,,vereinfachtes*
Genehmigungsverfahren bezeichneten Verfahrens. Diesbeziglich ist insbesondere auf die
Moglichkeit zur Abgabe einer Nutzungsanderungsanzeige fiur zeitlich begrenzte
Nutzungsénderungen hinzuweisen. Nutzungsénderungen, welche auf einen Zeitraum von bis
zu 12 Monaten begrenzt sind, sind damit grundsétzlich nicht mehr genehmigungspflichtig
(8 64 Abs. 2 BauO NRW). Die Genehmigungsfreiheit entbindet aber nicht von der
Verpflichtung zur Einhaltung der 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften (u.a. die Vorschriften
der BauO NRW, des BauGB, der Bebauungsplane sowie das sog. Baunebenrecht).

Ebenfalls ausgeweitet wurde die VVorschrift zu Abweichungstatbestanden (8 69 Abs. 1 Satz 2
BauO NRW). Regelungen flr die Zulassung von Abweichungen bei bestehenden Anlagen
zur Schaffung von Wohnraum, Energie- oder Wassereinsparung sowie zur Erhaltung und
Nutzung von Denkmalern finden sich dort wieder.

8 70 Abs. 1 BauO NRW in Verbindung mit einer neu eingefiihrten Verordnungs-
ermachtigung erlaubt es dem Bauministerium, mit einer Rechtsverordnung das sog.
Schriftformerfordernis fur Bauantrage aufzuheben. Damit bereitet die BauO NRW den Weg
fiir die Zukunft der moglichst unkomplizierten, digitalen Baugenehmigungsverfahren.

Auf der Internetseite der Ingenieurkammer-Bau NRW kdnnen sie die Synopse der BauO
NRW mit der Begrundung der Gesetzesanderung herunterladen:
https://ikbaunrw.de/kammer-wAssets/docs/Publikationen/Kammer-
Publikationen/IKBauNRW_BauO-NRW-2018 2021 Synopse V1-4 05.pdf



https://ikbaunrw.de/kammer-wAssets/docs/Publikationen/Kammer-Publikationen/IKBauNRW_BauO-NRW-2018_2021_Synopse_V1-4_05.pdf
https://ikbaunrw.de/kammer-wAssets/docs/Publikationen/Kammer-Publikationen/IKBauNRW_BauO-NRW-2018_2021_Synopse_V1-4_05.pdf
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2. Neue Anforderungen an die Barrierefreiheit

Die BauO NRW 2018 hatte mit dem § 49 das barrierefreie Bauen — sowohl im Wohnungsbau
ab der Geb&udeklasse 3 als auch im 6ffentlichen Bau - neu geregelt. Die dazugehorigen
Technischen Baubestimmungen wurden von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen auf
den Weg gebracht.

Im Zusammenhang mit den Neuregelungen zur Barrierefreiheit sind in der Praxis zahlreiche
Unsicherheiten aufgetreten, die nun durch die Neufassung des § 49 in der BauO NRW 2021
zumindest teilweise ausgerdaumt wurden:

8 49 Abs. 1: Wohnungen in Gebduden der Gebaudeklassen 3 bis 5 missen im erforderlichen
Umfang barrierefrei sein.
Die Zielsetzung des 8§ 49 Abs. 1 bleibt unveréndert.
Stand 02.07.2021 gelten folgende Regelungen fiir den Wohnungsneubau:
Die Uberarbeiteten Regelungen in den VV TB zur DIN 18040-2 wurden im Juli
dieses Jahres auf der Internetseite des MHKBG NRW im Praxisleitfaden
Barrierefreies Bauen- Wohnungen veroffentlicht.
https://www.mhkbg.nrwi/sites/default/files/media/document/file/2021%20VV
%20TB%20NRW%20L eitfaden%20DIN18040-2.pdf

8 49 Abs. 2: Bauliche Anlagen, die 6ffentlich zuganglich sind, missen im erforderlichen
Umfang barrierefrei sein.
Fur welche Anlagen und Einrichtungen die Anforderungen gelten, wird jetzt
beispielhaft aufgefihrt.
Auch hier hat das MHKBG NRW einen Praxisleitfaden auf der Internetseite
veroffentlicht.
https://www.mhkbg.nrw/sites/default/files/media/document/file/Praxisleitfade
n_Barrierefreiheit_Oefentlich_zugaengliche Gebaeude.pdf

Mit der Novelle der Bauordnung zum 01. Januar 2019 wurde zudem die
Verordnung uber bautechnische Prifungen (BauPrif\VO) gedndert: Seit dem
01. Januar 2020 ist fir groRe Sonderbauten ein Barrierefrei-Konzept zu
erstellen.

Das Barrierefrei-Konzept stellt inhaltlich eine objektkonkrete Bewertung der
relevanten baulichen und technischen Anforderungen der Barrierefreiheit dar.
Die in 8 9a der BauPruf\VVO aufgefuhrten Angaben sind auf der Grundlage der
Bedingungen der DIN 18040-1 zu bewerten. Ein ganz wichtiger Aspekt ist
dabei der Einklang mit dem jeweiligen Brandschutzkonzept zum Bauvorhaben.
Nach ersten ,,Gehversuchen* gibt es mittlerweile einschldgige Fachliteratur,
die Hilfestellung bei der Erstellung der Barrierefrei-Konzepte bietet.
https://www.bfb-barrierefrei-bauen.de/

https://nullbarriere.de/

8 49 Abs. 3: Die Absétze 1 und 2 gelten jeweils nicht, soweit die Anforderungen wegen
schwieriger Geléndeverhéltnisse oder wegen ungulnstiger vorhandener
Bebauung nur mit einem unverhaltnismaRigen Mehraufwand erfillt werden
konnen.

Ausnahmen kénnen nur eingeschrénkt auf Teile eines Geb&udes oder Teile der technischen
Einrichtungen zugelassen werden. Die vollstdndige Freistellung einer baulichen Anlage von
den Anforderungen des § 49 BauO NRW ist grundsatzlich ausgeschlossen.

Fragen im Zusammenhang mit der Barrierefreiheit sollten mit der zustadndigen
Sachbearbeitung vor der Bauantragsstellung besprochen werden.


https://www.mhkbg.nrw/sites/default/files/media/document/file/2021%20VV%20TB%20NRW%20Leitfaden%20DIN18040-2.pdf
https://www.mhkbg.nrw/sites/default/files/media/document/file/2021%20VV%20TB%20NRW%20Leitfaden%20DIN18040-2.pdf
https://www.mhkbg.nrw/sites/default/files/media/document/file/Praxisleitfaden_Barrierefreiheit_Oefentlich_zugaengliche_Gebaeude.pdf
https://www.mhkbg.nrw/sites/default/files/media/document/file/Praxisleitfaden_Barrierefreiheit_Oefentlich_zugaengliche_Gebaeude.pdf
https://www.bfb-barrierefrei-bauen.de/
https://nullbarriere.de/
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3. Baulandmobilisierungsgesetz

Das Gesetz zur Mobilisierung von Bauland (Baulandmobilisierungsgesetz) ist am
23.06.2021 in Kraft getreten. Das Ziel des Gesetzes ist die schnellere Aktivierung von
Bauland und die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in den L&ndern und Kommunen.

Kurzfristig erganzt wurde es um Vorschriften zum Ausbau der Elektromobilitat sowie um
Sonderregelungen flr Fluchtlingsunterkiinfte sowie Anlagen fir gesundheitliche Zwecke im
Zuge der Corona-Pandemie (§§ 246, 246a BauGB).

Das Baulandmobilisierungsgesetz ist ein Artikelgesetz. Mit ihm wurden gleichzeitig das
Baugesetzbuch  (BauGB), die Baunutzungsverordnung (BauNVO) und die
Planzeichenverordnung geéndert.

Nachfolgend die wichtigsten Anderungen:

1. In Bebauungspldnen koénnen nunmehr Flachen fir Ladeinfrastruktur elektrisch
betriebener Fahrzeuge festgesetzt werden (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB).

2. Befristet bis Ende 2026 erhalten die Kommunen die Mdglichkeit, im Rahmen eines sog.
sektoralen Bebauungsplans Festsetzungen fur den Wohnungsbau innerhalb bebauter
Ortsteile fur besondere Flachen zu treffen. Diese Festsetzungen kdnnen auch fiir Teile
im raumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans oder fiir Geschosse unterschiedlich
getroffen werden (8 9 Abs. 2d BauGB).

3. AuBenbereichsflachen, die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschliefen und
die kleiner sind als 10.000 m?, kdnnen noch bis zum Ablauf des 31.12.2022 im Rahmen
eines beschleunigten Verfahrens fiir Wohnnutzungen tberplant werden (8 13b BauGB).

4. Das gemeindliche Vorkaufsrecht fiir Grundstiicke wird erleichtert fur Gebiete, die
vorwiegend mit Wohngeb&uden bebaut werden konnen, soweit diese Grundstiicke
unbebaut sind. Die Ausiibung des Vorkaufsrechts setzt voraus, dass es durch das Wohl
der Allgemeinheit gerechtfertigt ist, wozu kiinftig auch die Deckung des Wohnbedarfs
in der Gemeinde zahlt (§ 24 Abs. 3 BauGB).

5. Die Gemeinde kann ein Vorkaufsrecht auch durch Satzung begriinden, soweit es
brachliegende Grundstiicke betrifft, die vorwiegend mit Wohngebauden bebaut werden
kénnen und es sich um ein Gebiet mit einem angespannten Wohnungsmarkt handelt
(8 25 Nr. 3 BauGB).

6. Im Rahmen der Priifung der Zul&ssigkeit von VVorhaben innerhalb der im Zusammenhang
bebauten Ortsteile, kann unter gewissen Voraussetzungen von dem Erfordernis des
Einflgens in die Eigenart der n&heren Umgebung im Rahmen der Erweiterung,
Anderung, Nutzungsanderung oder Erneuerung bestimmter Gebaude nicht nur im
Einzelfall, sondern auch in mehreren vergleichbaren Féllen abgewichen werden (8 34
Abs. 3a Satz 3 BauGB).

7. Die Erleichterungen im Hinblick auf die Errichtung von Unterkinften oder die
Nutzungsanderung zul&ssigerweise errichteter baulicher Anlagen fiir Fllchtlinge und
Asylbegehrende werden bis zum 31.12.2024 verlangert (§ 246 BauGB).
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8.

10.

Umfangreiche Abweichungen ,,von den Vorschriften dieses Gesetzbuches® sind bis
Ende 2022 fir Vorhaben zulassig, soweit es um die Errichtung, Anderung oder
Nutzungsénderung von baulichen Anlagen fiir gesundheitliche Zwecke zur Versorgung
von Personen geht, die sich an dem Coronavirus infiziert haben, wenn VVorhabentréger
der Bund, ein Land oder ein Landkreis, eine Gemeinde oder ein im Auftrag der
Vorgenannten tatiger Dritter ist (§ 246b BauGB).

In der Baunutzungsverordnung wird die neue Gebietskategorie ,,Dorfliche
Wohngebiete“ eingefiihrt (8 5a BauNVO). Diese dient dem Wohnen sowie der
Unterbringung von land- und forstwirtschaftlichen Nebenerwerbsstellen und nicht
storenden Gewerbebetrieben. Die Nutzungsmischung muss nicht gleichgewichtig sein.

Die Bestimmung des Males der baulichen Nutzung nach 8 17 BauNVO ist kinftig
lediglich ein Orientierungswert fiir Obergrenzen.

Regelungen fiir den AuRenbereich

11.

12.

13.

Durch die Anderung des § 35 Abs. 4 Nr. 1 BauGB hat sich die Maoglichkeit der
Mehrfachumnutzung ehemals landwirtschaftlicher Gebdude ergeben. Das heif3t in der
Praxis, dass ein ursprunglich landwirtschaftlich errichtetes Gebaude, welches bereits
nach der Vorschrift umgenutzt wurde (z.B. zu einem kleinen Schreinereibetrieb),
nochmalig - auch mehrfach - umgenutzt werden darf (z.B. zum Wohngebdaude).

Der § 35 Abs. 4 Nr. 1 BauGB lasst aufgrund der Neufassung des Buchstaben f) nun
neben den bisher nach 8 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB zuldssigen Wohnungen die Umnutzung
aufgegebener landwirtschaftlicher Gebdude zu maximal flinf Wohnungen je Hofstelle
zu.

Bei der Errichtung eines Ersatzwohnhauses nach § 35 Abs. 4 Nr. 2 BauGB sind die
Voraussetzungen erweitert worden, sodass die Neuerrichtung fortan auch maoglich ist,
wenn das vorhandene Geb&ude nicht aktuell, jedoch zuvor langere Zeit vom jetzigen
Eigentlimer selbst genutzt wurde.

Synopsen BauGB alt — BauGB neu finden Sie unter anderem hier:
https://www.buzer.de/gesetz/114/v273064-2021-06-23.htm

4. Tabelle der Rohbauwerte 2022

Im

Ministerialblatt NRW vom 10.08.2021 hat das Ministerium fur Bauen, Wohnen,

Stadtentwicklung und Verkehr mitgeteilt, dass ab dem 01.01.2022 bei der Berechnung von
Gebuhren geanderte Rohbauwerte zugrunde zu legen sind.

Der zu bericksichtigende Stundensatz erhdht sich ab dem 01.01.2022 von 91,00 € auf
93,00 €.

Mit nachfolgendem Link erhalten Sie die ab dem 01.01.2022 giltige Tabelle der
Rohbauwerte: https://recht.nrw.de/lImi/owa/br vbl show pdf?p id=35366



https://www.buzer.de/gesetz/114/v273064%E2%80%902021%E2%80%9006%E2%80%9023.htm
https://www.buzer.de/gesetz/114/v273064%E2%80%902021%E2%80%9006%E2%80%9023.htm
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_show_pdf?p_id=35366
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5. Richtlinie uber bauaufsichtliche Anforderungen an Tierhaltungsanlagen
(Brandschutz in Tierhaltungsanlagen)

Bis 2015 gab es fur Stallanlagen keine gesonderten Bauvorschriften oder Richtlinien zum
Thema Brandschutz.

Der  Lenkungsausschuss ,Vorbeugender Brand- und  Gefahrenschutz*  der
Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in NRW und der Verband der
Feuerwehren in NRW hatten mit einer Fachempfehlung zum Brandschutz in Stallanlagen
vom 29. Mai 2015 erstmals bauaufsichtliche Anforderungen an Tierhaltungsanlagen
formuliert. Diese Fachempfehlung wurde seitens des Bauministeriums als fur die
Bauaufsichtsbehdrden anzuwendende Regel bauaufsichtlich eingefihrt.

Nach Anderung der Bauordnung NRW im Jahr 2018 hat sich das MHKGB dazu
entschlossen, mit der ,Richtlinie {ber bauaufsichtliche Anforderungen an
Tierhaltungsanlagen* selbst eine besondere Verwaltungsvorschrift zu § 50 BauO NRW 2018
zu erlassen, die zum 11.08.2020 in Kraft gesetzt wurde, und seitdem in Sachen Brandschutz
unsere entscheidungsleitende Grundlage in Genehmigungsverfahren far
Tierhaltungsanlagen ist.

Die Richtlinie soll der Bauherrschaft, den Entwurfsverfassenden sowie den Fachplanerinnen
und Fachplanern als Grundlage fir die Planung und den Behorden fur die Beurteilung und
Genehmigung von Tierhaltungsanlagen dienen. Sie soll der Bauherrschaft Nachweise fiir im
Einzelfall beabsichtigte Erleichterungen oder Abweichungen ersparen, indem man sich auf
die Vorgaben der Richtlinie beruft. Den prifenden und genehmigenden Behdrden soll die
Richtlinie eine gleiche Beurteilung gleich gelagerter Risiken ermdglichen.

Die Richtlinie gibt einleitend wichtige Grundinformationen und trifft konkretisierende
Regelungen zu Anforderungen an

- die Léschwasserversorgung,

- Zugangstiiren und Offnungen sowie Zufahrten,

- Tragende Wéande und Stiitzen, AufRen- und Trennwénde sowie Decken,

- Brandabschnitte,

- Rettungswege,

- die technische Gebdudeausrustung (Liftungs-, elektrische und Photovoltaikanlagen),
- Blitzschutzanlagen,

- Gefahrenmeldeanlagen

- Feuerldscher und

- die Brandschutzordnung sowie Feuerwehrplane.

Auf der Internetseite vom Ministerium des Innern des Landes NRW konnen Sie die
Richtlinie einsehen:

https://recht.nrw.de/Imi/owa/br vbl detail text?anw nr=7&vd id=18722&ver=8&val=1872
2&sg=0&menu=&vd back=N
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6. Prifung von elektrischen Anlagen und Photovoltaikanlagen in und auf
Gebduden von landwirtschaftlichen Betrieben

Wiederholt gab es in der Vergangenheit Nachrichten von brennenden Schweinestéllen oder
»otallgebduden mit zahlreichen verendeten Tieren.

In etwa 35 Prozent dieser Falle wurden technische Defekte in den elektrischen Anlagen als
Brandursache ausgemacht. Hierauf hat das MHKBG reagiert.

Mit der ,,Verordnung Uber die Prifung elektrischer Anlagen in Tierhaltungsanlagen®, in
Kraft getreten am 01.10.2020, soll die Brandvorsorge explizit in Schweinestallen verbessert
werden. Die elektrischen Anlagen und Photovoltaikanlagen in und auf diesen Stallgebduden
sowie die Brandschutzvorkehrungen missen vor Inbetriebnahme bzw. als wiederkehrende
Prifung mind. alle 4 Jahre durch Sachkundige gepruft werden.

Da die Brande vornehmlich in Schweinehaltungsanlagen stattgefunden haben, beschrankt

sich die Prufpflicht auf eben diese Anlagen und verpflichtet

- Mast- oder Aufzuchtbetriebe, die mehr als 700 Mast- oder Aufzuchtplétze haben,

- Zuchtbetriebe, die mehr als 150 Sauenpldtze haben und in denen auBer den
Zuchtschweinen keine Schweine im Alter von mehr als 12 Wochen gehalten werden
und

- andere Zuchtbetriebe oder gemischte Betriebe, die mehr als 100 Sauenplatze haben.

Bestandsanlagen, die vor dem 01.10.2016 fertiggestellt worden sind, missen bis zum
30.09.2022 erstmals geprift werden.

Fur die Prufung qualifiziert sind Personen mit Hochschulabschluss oder abgeschlossener
handwerklicher Ausbildung im Fach Elektrotechnik mit mindestens flnfjahriger
Berufserfahrung.

Werden festgestellte ,,gefahrliche Mangel” nicht fristgerecht beseitigt, sind die
Sachkundigen verpflichtet, die Untere Bauaufsichtsbehtrde zu unterrichten. Dort wird dann
gepruft, ob bzw. welche ordnungsrechtlichen Malinahmen erforderlich sind.

Das Ministerium des Innern des Landes NRW stellt die Verordnung unter folgendem Link
zum Download zur Verfligung:
https://recht.nrw.de/Imi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=18728&vd back=N819
&sg=0&menu=1

Fur die Dokumentation der Sachkundigenprifung nach dieser Verordnung bieten wir Ihnen
auf unserer Internetseite einen Priufbericht an:

https://kreis-
borken.de/fileadmin/kbor/Bauen/Bauaufsicht/Formulare_und_Ausfuellanleitungen/2022-
01-21 Sachkundigenpruefbericht Tierhaltungsanlagen.pdf
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7. Vierte Verordnung zur Anderung der Verordnung iiber bautechnische
Priiffungen (BauPriifvVO)

Mit Inkrafttreten dieser Anderung im Juli 2021 haben sich insbesondere die §§ 11, 15, 27
und 28 verdandert, was Auswirkungen auf die tagliche Zusammenarbeit zwischen
Entwurfsverfassenden und Bauaufsichtsbehdrde mit sich gebracht hat.

zu 8§ 11: Bauvorlagen zum Bauantrag im Baugenehmigungsverfahren

Fir neu zu errichtende 6ffentlich zugangliche Gebaude, die grolRe Sonderbauten sind, ist
dem Bauantrag neben den bislang erforderlichen Bauvorlagen nun ein Barrierefrei-Konzept
beizufiigen.

Das Barrierefrei-Konzept ist gem. 8 9a BauPrufVO eine schutzzielorientierte,
objektkonkrete Bewertung der baulichen, technischen und organisatorischen Anforderungen
der Barrierefreiheit, die fur die Prifung im Genehmigungsverfahren relevant sind. Die
Angaben sind in einem schriftlichen Erlauterungsbericht zu formulieren und durch
zeichnerische Darstellung der baulichen Anforderungen unter Angabe der technischen
Anforderungen zu ergénzen.

Das Barrierefrei-Konzept muss insbesondere folgende Angaben enthalten:

barrierefreie Erreichbarkeit der baulichen Anlage, barrierefreie Gebdudezugénge,
e Ausfiihrung der PKW-Stellplatze und deren Abmessungen,

e Flurbreiten,

e Tirbreiten, Tlrschwellen, Tlranschlage, Turoffnungsmoglichkeiten,
e Aufzlge, Fahrtreppen,

e Treppen, Handlaufe,

Rampen einschliel3lich Neigungen, Gefille,

Anordnung von Bedienelementen,

barrierefreie Sanitarrdume, barrierefreie Anordnung Sanitérobjekte,
Abmessungen der Bewegungsflachen,

Orientierungshilfen.

zu 8 15: Bauvorlagen fur die Beseitigung von baulichen Anlagen

Mit der Landesbauordnung 2018 wurde in 8 62 Absatz 3 die verfahrensfreie Beseitigung
von baulichen Anlagen unter den dort genannten Bedingungen geregelt. Seitdem ist die
beabsichtigte Beseitigung von baulichen Anlagen, die nicht in den Katalog des § 62 Abs. 3
Satz 1 BauO NRW fallen, einer Anzeigepflicht unterworfen.

Um Anliegen aus der Praxis aufzugreifen, wird iber den neuen § 62 Abs. 3 Satz 2 BauO

NRW der Bauherrschaft das Recht eingerdumt, fir die Beseitigung einer baulichen Anlage
ein Baugenehmigungsverfahren durchfiihren zu lassen.
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Dieses bendtigt It. 8 15 BauPrifVVO folgende Angaben:

e Bezeichnung des Beseitigungsvorhabens

e Benennung des Grundstiicks nach Stralle und Hausnummer

e Auszug aus der Flurkarte mit der Darstellung der Lage des Beseitigungsvorhabens

e bei nicht freistehenden Gebduden der Nachweis, dass das Geb&ude oder die Geb&ude,
an die das zu beseitigende Gebaude angebaut ist, wahrend und nach der Beseitigung
standsicher sind

e Beschreibung der zu beseitigenden baulichen Anlagen nach ihrer wesentlichen
Konstruktion und des vorgesehenen Beseitigungsvorgangs mit Angabe der
erforderlichen Sicherungsmalinahmen

e Angaben Uber den Verbleib des Beseitigungsmaterials.

zu § 27: Ubertragung von Prifaufgaben

Mit der BauO NRW 2018 wurden erstmalig Prufingenieure fir Brandschutz eingefihrt. Die
untere Bauaufsichtsbehdrde kann ihnen die erforderliche Priifung der Ubereinstimmung
eines VVorhabens mit den Brandschutzvorschriften ganz oder teilweise Ubertragen.

zu 8 28: Ausfuhrung von Prufauftragen

Die Aufgabenibertragung auf die Prifingenieurin oder den Prifingenieur fir Brandschutz
umfasst die Vollstdndigkeit und Richtigkeit des Brandschutzkonzeptes unter Beachtung der
Leistungsfahigkeit der ortlichen Feuerwehr. Dabei hat sie oder er die zustandige
Brandschutzdienststelle zu beteiligen und deren Anforderungen zu wirdigen. Der Umfang
und das Ergebnis der Prifung sind in einem Prifbericht niederzulegen.

Auch die Uberwachung der ordnungsgemaRen Bauausfiihrung hinsichtlich des von ihr oder

ihm gepriiften Brandschutzkonzeptes tbernimmt in den Fallen des § 27 BauPrufVO die
beauftragte Prifingenieurin oder der beauftragte Prifingenieur fur Brandschutz.

8. Novellierung der TA Luft

Die Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) ist in Deutschland die
mafgebliche VVorschrift fir die Begrenzung von Abgasinhaltsstoffen sowie die Begrenzung
der Immissionen von luftverunreinigenden Stoffen. Sie fiihrt einen aktualisierten Stand der
Technik insbesondere auch fiir Anlagen der Tierhaltung ein. Ihre Grundlage findet sich im
BImSchG und ihr Geltungsbereich umfasst alle Anlagen, egal ob Stahlwerk oder
Kaffeerosterei.

Die TA Luft ist weder Gesetz noch Verordnung, sondern lediglich eine
Verwaltungsvorschrift und entfaltet daher keine AuRenwirkung. Die Behdrden miissen die
entsprechenden Bestimmungen flr Schutz und Vorsorge daher entweder tiber Auflagen in
Genehmigungen oder durch nachtrégliche Anordnungen fir die Anlagenbetreiber
verbindlich machen. Sie wird von den Gerichten als ,,normkonkretisierend* und im Streitfall
als gesetzesahnlich angesehen. Insofern ist die Bindungswirkung erheblich, weil mit der TA
Luft auch die sonst im behdrdlichen Handeln erforderliche Prifung der VerhéltnismaRigkeit
bereits ,,vorweggenommen* worden ist. Im Regelfall ist daher davon auszugehen, dass die
Anforderungen der Behdrden, die sich auf die TA Luft stlitzen, verhaltnismaRig sind.
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Die TA Luft wird in unregelméligen Abstanden Uberarbeitet, letztmalig 2002. Nach
siebenjahriger Vorarbeit und vielen Beratungen unter Einbeziehung aller Verbénde,
Sachverstandigen, Behorden usw. ist 2021 eine Novelle der TA Luft verabschiedet worden.
Sie ist am 01.12.2021 in Kraft getreten und bringt erhebliche Anderungen und
Verschéarfungen auch fur tierhaltende Betriebe mit sich.

Fur Planende und Betreiberinnen und Betreiber sind 2 Abschnitte der TA Luft malRgeblich:

Der Abschnitt 4 regelt im Zusammenhang mit weiteren Anhangen die Anforderungen, mit
denen Nachbarn und die Allgemeinheit vor schadlichen Luftverunreinigungen geschitzt
werden sollen. Diese Immissionsbegrenzungen treffen alle Anlagen gleich und machen
keinen Unterschied, ob es sich um ,kleine* (baugenehmigungsbedirftige) Anlagen oder
»grolRe” Anlagen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz handelt.

Letztere missen neben dem Schutz der Nachbarschaft zudem auch den aktualisierten Stand
der Technik fur die Reduzierung der Emissionen an Geruch und Stickstoff sicherstellen.
Hierzu dient der Abschnitt 5, in dem alle mdglichen Anlagentypen aufgelistet und
Grenzwerte fur die Reduzierung der Abgasinhaltsstoffe je nach Art und GroRe der Anlage
festgelegt werden.

Die neuen Anforderungen aus Abschnitt 4:

Die Anforderungen ergeben sich aus dem Schutzanspruch der Umgebung und sind damit
von allen Anlagen (kleine und grof3e Anlagen) zu erfiillen:

- Fir die Beurteilung von Geruchsimmissionen ist bislang die GIRL herangezogen
worden. Sie ist mit einigen Anderungen nun als Anhang 7 in die TA Luft Gibernommen
worden, so dass ihre Grenzwerte erheblich an Gewicht gewonnen haben. Fir den
Aullenbereich werden die aus Tierhaltungen resultierenden Geruchsimmissionen auf
20% bis max 25% der Jahresgeruchsstunden begrenzt. Aufgrund von Ortstiblichkeit u.a.
kdnnen in Einzelfallen auch héhere Werte tolerabel sein. Ob und in welchem Umfang
die bisherigen Auslegungsmdglichkeiten der GIRL auch zukinftig genutzt werden
kdnnen, wird sich in der Praxis zeigen.

- Die aus Tierhaltungen resultierenden Stickstoffbelastungen sind in der jlngsten
Vergangenheit zunehmend und ausfuhrlich thematisiert worden.

- Flr Stickstoffimmissionen in FFH- Gebieten ist mit Anhang 8 ein sogenannter
Abschneidewert eingefiihrt worden. Demnach ist ein Vorhaben aus Sicht der FFH-
Beurteilung zuldssig, wenn der von dem Vorhaben ausgehende Eintrag von Stickstoff
geringer ist als 0,3 kg/ha und Jahr.

- Mit Anhang 9 sind Beurteilungen fir die Stickstoffimmissionen in Biotope und
empfindliche Pflanzen und Okosystem eingefiihrt worden. Zuldssig sind Vorhaben
demnach, wenn die gesamte Anlage nicht mehr als 30% des zuldssigen
Immissionswertes in das betroffene Gebiet eintragt oder die Situation verbessert.

- Der urspriinglich vorgesehene Anhang fiir ,,Bioaerosole wurde im Zuge der Beratungen
fallen gelassen. Stattdessen wird dieses Thema sehr kurz unter Nr. 5.2.9 der TA Luft
abgehandelt (s.u.). Ob und in welcher Form die bisherige Praxis der Ermittlung und
Beurteilung fur Bioaerosole im Umfeld einer geplanten Anlage oder neuer Stalle
fortgefuhrt werden soll, prift das Umweltministerium NRW. Ein Erlass hierzu soll in
Arbeit sein.
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Die neuen Anforderungen aus Abschnitt 5:

Die Anforderungen zur Vorsorge gegen schéadliche Umwelteinwirkungen bei
genehmigungsbedirftigen Anlagen nach dem BImSchG zum Halten oder zur Aufzucht von
Nutztieren sind in Kapitel 5 der TA Luft unter Nr. 5.4.7.1 beschrieben.

Grundsatzlich muissen neue Anlagen oder auch neue Stalle diese Vorgaben im
Genehmigungsverfahren nachweisen. Bestehende Anlagen sind dann nachzuristen, wenn
dies nach Prifung in jedem Einzelfall verhadltnismaRig ist.

Im ersten Quartal 2022 werden sich die Behdrden im Minsterland hinsichtlich der konkreten
Umsetzung abstimmen. Im Anschluss daran werden die betroffenen Betreiberinnen und
Betreiber beztglich der erforderlichen Nachriistung ihrer Anlagen angehort. Die hierauf
eingehenden Antworten werden rechtlich bewertet und es wird entschieden, ob und in
welchem Umfang Malinahmen aufgegeben werden.

Die wichtigsten Anforderungen:

- Die Mehrphasenfitterung fiir Schweine und Geflgel fir ,,Spalte 1 Anlagen® mit der
Begrenzung und dem Nachweis zuldssiger N&hrstoffausscheidungen war bei den grof3en
BImSchG-Anlagen bis zum 21.02.2021 umzusetzen; die Frist fir die kleinen BImSchG-
Anlagen betragt max. 3 Jahre.

- GroRe BImSchG Anlagen (friher Spalte 1-Anlagen genannt) sind mit
Abluftreinigungseinrichtungen auszuristen. Sollte dies aus VerhaltnisméaRigkeits-
grinden nicht mdoglich sein, sind Techniken anzuwenden, die eine deutliche
Reduzierung der Stickstofffreisetzung gewéhrleisten (33 % bei ,, Tierwohlstéllen®, sonst
40%). Im Anhang 11 der TA Luft sind mogliche MalRnahmen beschrieben (z.B.
Gullekthlung, Gulleansauerung oder geneigte Wande der Gillekanéle u.v.m). Die Frist
zur Umsetzung dieser Anforderungen betrédgt max. 5 Jahre.

- Fr die kleineren BImSchG-Anlagen (friher Spalte 2-Anlagen genannt), ist weder fir
den Bau neuer Stdlle noch fir den Bestand eine Abluftreinigung verpflichtend.
Allerdings sind Minderungstechniken des Anhanges 11 einzubauen, die eine
Ammoniak-Minderung von mindestens 33% bei ,, Tierwohlstélle* / ansonsten 40%, so
weit wie moglich sicherstellen. Die Frist zur Umsetzung endet spatestens am 1. Januar
2029.

- Glllebehélter sind mit festem Dach, Zelt, Schwimmkorpern oder Schwimmfolie
abzudecken, so dass Gertiche und Ammoniak um 85% gemindert werden.
Strohhdckselabdeckungen werden nicht mehr zuldssig sein. Die Frist zur Umsetzung
betragt max. 5 Jahre.

- Fir Abluftreinigungsanlagen, unabhéngig ob diese schon vorhanden sind oder neu
hinzukommen, werden detaillierte Anforderungen an Wartung, Dokumentation und
Messung auf die Betreiber zukommen. Die Frist zur Umsetzung betragt max. 5 Jahre.
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Wie geht es weiter?

Beziiglich der Umsetzung der TA Luft besteht noch reichlich Abstimmungsbedarf zwischen
den Behdrden, insbesondere im Miinsterland, im Land Nordrhein-Westfalen allgemein und
auch zwischen den L&ndern untereinander. Deshalb hat das Umweltministerium NRW
Arbeitsgruppen eingerichtet, um viele Zweifelsfragen zu klaren und die konkrete Umsetzung
abzustimmen. Insbesondere die Frage, wie die Begrifflichkeiten ,.tiergerechte Haltung* oder
auch ,, Tierwohl* zu interpretieren sind, ist noch Gegenstand intensiver Abstimmungen.
Sicherlich werden die fir Behorden aber auch fiir Betreiber einfach umzusetzenden
MaRnahmen, die auch keinem grolRen Abstimmungsbedarf unterliegen, wie die
Mehrphasenfiitterung oder Dokumentationspflichten bei Abluftreinigungsanlagen, als erstes
angegangen. Die betroffenen Betreiber werden dazu angehért und im Anschluss daran wird
entschieden, ob und in welchem Umfang eine Anordnung ergeht.

Link zur Neufassung der TA Luft: http://www.verwaltungsvorschriften-im-
internet.de/bsvwvbund_18082021 1G125025005.htm

9. Gesetz zur baulichen Anpassung von (gewerblichen) Anlagen der
Jungsauen- und Sauenhaltung

Seit der BauGB-Novelle 2013 ist die Errichtung, Anderung oder Erweiterung von
gewerblichen Tierhaltungsbetrieben nach § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB nicht mehr zul&ssig,
soweit diese der Pflicht zur Durchfuhrung einer standortbezogenen oder allgemeinen
Vorprifung oder einer Umweltvertraglichkeitsprifung nach dem Gesetz Uber die
Umweltvertréglichkeitsprufung unterliegen.

Mit dem Inkrafttreten des ,,Gesetzes zur baulichen Anpassung von Anlagen der Jungsauen-
und Sauenhaltung®* zum 23.07.2021 hat sich fur die Betreiberinnen und Betreiber von
gewerblichen Tierhaltungsanlagen flr Sauen und Jungsauen, denen vor dem 20. September
2013 gewerbliche Stallanlagen nach 8 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB oberhalb der UVP-Grenze
genehmigt wurden, nun die Maglichkeit ergeben, diese Stallanlagen zu dndern und an die
novellierte Tierschutz-Nutztierhaltungverordnung anzupassen. VVoraussetzung ist, dass die
Anzahl der Tierplatze dabei nicht erhoht wird und die Tierart in diesem Zusammenhang
nicht gewechselt werden darf.

Wahrend des Gesetzgebungsverfahrens hatte sich eine Anpassung der Bezeichnung des
Gesetzesentwurfes sowie eine inhaltliche Beschrankung ergeben. Der urspringlich
eingebrachte  Entwurf des ,Gesetzes zu Verbesserung des Tierwohls in
Tierhaltungsanlagen* ist im Hinblick darauf gedndert worden, dass das Gesetz nicht mehr
fir alle gewerblichen Tierhaltungsanlagen, sondern lediglich fiir Tierhaltungsanlagen zum
Halten von Jungsauen und Sauen gilt.

Hinzuweisen ist noch darauf, dass das Gesetz explizit auch fiir Stallanlagen gilt, die vor dem
20. September 2013 gemall § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB als landwirtschaftliche VVorhaben
genehmigt wurden, jedoch inzwischen gewerblich betrieben werden.

Link zur Gesetzesveroffentlichung im Bundesgesetzblatt:
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=%2F%2F*%5B%40attr _id%3D%27bgbl29
852939.pdf%27%5D# _bagbl__ %2F%2F*%5B%40attr _id%3D%27bgbl12152939.pdf%27
%5D 1641825442971
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Il. Umweltbelange
1. Naturnahe Lebensrdume statt Schottergarten

Immer mehr Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer entscheiden sich dafur, ihren Vorgarten
mit Splitt-, Kies- und Schotter zu gestalten. Neben &sthetischem Empfinden ist der Wunsch
nach einem moglichst pflegeleichten Garten der Grund flr die Anlage eines sogenannten
Schottergartens. Ein Schottergarten ist auf Dauer jedoch keinesfalls so pflegeleicht oder
kostenguinstig wie viele denken. Insbesondere die Reinigung der Steine von angewehten
Samen, Laub und Blutenblattern und das Herauszupfen aufkommender Keimlinge zwischen
den Steinen sind sehr aufwandig.

Schottergarten werden meist nur sparlich oder gar nicht bepflanzt. Im Vordergrund der
Pflanzenauswahl steht dabei die Optik. So entsteht oft ein unwirtlicher Raum, der biologisch
gesehen als verarmt bezeichnet werden muss, da er den meisten Tieren und Pflanzen weder
Nahrung noch Lebensraum bietet. Nicht einmal Warme liebende Reptilien fiihlen sich auf
diesen monotonen Flachen wohl.

Schottergarten haben also auch sehr viele 6kologische Nachteile. Dabei gibt es eine Vielzahl
besserer Alternativen.

Bei einem naturnah mit Stauden, Zwiebelpflanzen und Bodendeckern bepflanzten
kleinrdumigen Vorgarten hélt sich der Pflegeaufwand tber das ganze Jahr betrachtet in
Grenzen. So kann der VVorgarten zum pflegeleichten Gartenparadies werden. Ein naturnah
gestalteter Vorgarten steigert die Wohnqualitat und bietet Lebensraum fiir unzahlige
Insekten, VOgel und Kleinséuger.

Auch die Reduzierung der lokalen Hitzeentwicklung naturnah gestalteter VVorgérten im
Vergleich zu Schottergérten ist im Hinblick auf die vergangenen heilen Sommer nicht zu
unterschatzen. Darlber hinaus kdnnen durch die Versiegelung und Bodenverdichtung von
Schottergérten Niederschldge nur unzureichend in den Boden versickern und es kénnen
lokale Verndssungen auf dem Grundstiick entstehen.

Um die positiven Alternativen zu Schottergarten aufzuzeigen, hat die Natur- und
Umweltschutzakademie NRW (NUA NRW) den Flyer ,,Blihende Vielfalt im Vorgarten —
Alternativen zu Schotter und Kies* erstellt. In Absprache mit der NUA NRW hat der Kreis
Borken diesen Flyer vervielfaltigt und wverteilt ihn unter anderem an die
Bauantragstellerinnen und Bauantragsteller.

Downloadlink: https://kreis-borken.de/fileadmin/kbor/Umwelt/nua Flyer Schottergarten.pdf

Wir bitten Sie, die in diesem Flyer enthaltenen Informationen bei der Planung und
Umsetzung von Baumalinahmen zu berticksichtigen und ihre Auftraggeberinnen und
Auftraggeber fiir diese Thematik zu sensibilisieren.

Wir hoffen auf lhre Unterstutzung, damit wir in den kommenden Jahren auch im Kreis

Borken wieder vermehrt naturnah gestaltete, blihende und bunte VVorgarten vorfinden, die
Lebensraum fur Tiere und Pflanzen und Erholungsraum fiir die Anwohner bieten.
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2. Flachenversiegelung in Gewerbe- und Industriegebieten / Blickpunkt GRZ

Hitzeperioden und Hochwasserereignisse sowie die Prognosen von Klimaforscherinnen und
-forschern sensibilisieren aktuell fir Umweltbelange in allen Lebensbereichen. Ob im
privaten, beruflichen oder staatlich-behdrdlichen Kontext sind wir gefordert, Malinahmen
zur Verbesserung der Rahmenbedingungen zu initiieren bzw. zu untersttzen.

Im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren in Gewerbe- und Industriegebieten legt der
Kreis Borken daher ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der GRZ.

Tatsdachlich ist durch die erfreuliche betriebliche Entwicklung auf vielen
Gewerbegrundstiicken eine umfangreiche Versiegelung, insbesondere im Bereich der
Nebenflachen, festzustellen.

Zur Uberprifung dieser Entwicklungen und Regulierung etwaiger Fehlentwicklungen sind
als Bestandteil der allgemeinen Bauvorlagen bei Bauantragen in GE- und GI-Gebieten neben
den diversen Berechnungen zum Mal} der baulichen Nutzung auch aussagekraftige
Lageplane mit der Darstellung der entsprechenden uberbauten Flachen, der Nebenfldchen
und der unversiegelten Bereiche vorzulegen. Hierauf werden wir in Zukunft einen
Schwerpunkt unserer Prifung legen.

Insbesondere bei Erweiterungs- oder Anderungsantragen auf bereits genutzten
Gewerbeflachen wird in diesen Genehmigungsverfahren die Ist-Situation in den Blick
genommen und ggfls. mit den Bauantragstellenden thematisiert. Die Uberpriifung einer
genehmigungskonformen Versiegelung bzw. Freihaltung des Grundstiicks wird dann im
Weiteren ein Kriterium im Rahmen der Schlussabnahme sein.

Erste Erfahrungen in aktuellen Genehmigungsverfahren zeigen uns, dass die Genehmigung
(weiterer) baulicher Anlagen auf Gewerbeflachen und die gleichzeitige Aufarbeitung des
Versiegelungsgrades im Bereich der Nebenflachen durchaus eine Herausforderung sein
kann. Hier sind neue ldeen, Kooperationsbereitschaft und Offenheit fur Umweltbelange
gefragt. Die ersten derart abgewickelten Falle haben uns aber gezeigt, dass wir auf
Verstandnis stoRen und das engagierte Miteinander sowohl auf Seiten der Behdrde als auch
auf Seiten der Entwurfsverfassenden und Gewerbetreibenden gute Losungen fur die Sache
hervorgebracht hat.
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[lIl.  In eigener Sache
1. Personalwechsel im Fachbereich Bauen, Wohnen und Immissionsschutz

,Neue Besen kehren gut*

Nun, so neu sind die ,,neuen Besen* im Fachbereich Bauen, Wohnen, Immissionsschutz
nicht, sie haben nur bisher an anderen Stellen gekehrt:

Als sich nach 18 Jahren engagierter und erfolgreicher Arbeit
der bisherige Fachbereichsleiter Richard Riedel Ende Februar
2021 in den Ruhestand verabschiedete, folgte ihm in dieser
Funktion Baérbel Juditz auf den Chefinnensessel des
Fachbereichs. Zuvor hatte sie 11 Jahre lang den
Verwaltungsbereich der Bauaufsicht geleitet.

Ihre Nachfolge in dieser Funktion der Fachabteilungsleitung und
der stellvertretenden Fachbereichsleitung trat am 01.05.2021
Dieter Schleif an. Auch er ist bereits seit 11 Jahren in der
Verwaltungsabteilung des Fachbereichs beschéftigt und hat die
Tatigkeiten als Sachbearbeiter und als Lotse flr
landwirtschaftliche VVorhaben von der Pieke auf gelernt.

Ein weiteres neues Gesicht findet sich seit dem 01.02.2021 mit
Stefan Grol3-Heynck auf dem Posten des Lotsen fir
landwirtschaftliche Vorhaben. Er wechselte aus der allgemeinen
Sachbearbeitung Verwaltung in diesen Aufgabenbereich und
steht als Ansprechpartner flr Landwirtinnen und Landwirte, fiir
Entwurfsverfassende und auch fir die Landwirtschaftskammer
und den WLV fir Fragen dieser Branche gern zur Verfugung.

Schlussendlich gilt es einen weiteren Wechsel anzukundigen, der
jedoch erst im Friihjahr ansteht. Denn der langjahrige technische
Leiter der Bauaufsicht, Ginter Schliter, hat seinen Abschied in
den Ruhestand angekiindigt. Um sein umfangreiches fachliches
Wissen und seine Erfahrung bestmdglich fiir uns und Sie zu
sichern, wurde aktuell, d. h. bereits friihzeitig, seine Nachfolge
bestimmt. Mit Jan Reirink wird ein Kollege die
Fachabteilungsleitung Gibernehmen, der neben seiner Erfahrung in
der technischen Sachbearbeitung der Bauaufsicht auch ein
berufliches Leben ,auf der anderen Seite* des Schreibtisches
vorweisen kann.
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2. Zustandigkeitsveranderungen in den Fachabteilungen Bauverwaltung und
Bautechnik

Aufgrund von Personalfluktuation haben sich die Ansprechpartnerinnen und
Ansprechpartner geéndert. Nachfolgender Tabelle konnen Sie die zustédndigen
Sachbearbeiterinnen Technik / Verwaltung / Sekretariat fir die jeweiligen Orte und deren

telefonische Durchwahl (02861/681-) entnehmen:

Ort Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in
Technik Tel. ] Verwaltung Tel. | Sekretariat Tel.
Gescher Herr Leeck 6766 | Herr Block 6720 | Frau Keck 6719
Heek Herr Portz 6778 | Herr Block 6720 | Frau Paus 6722
Heiden Frau Eynk 6775 | Frau Schitte 6718 | Frau Keck 6719
Isselburg E'r;t: g?:tr;rihoff gzg S\rlzsv!ﬁlna;r 6723 | Frau Keck 6719
Legden Frau Heuer 6764 | Frau Baumeister 6721 | Frau Keck 6719
Raesfeld Herr Lottert 6768 | Frau Artz 6716 | Frau Keck 6719
Reken Frau Lewe 6776 | Frau Baumeister 6721 | Frau Keck 6719
Rhede Frau Kesselring 6767 | Frau Artz 6716 | Frau Keck 6719
Schoppingen | Herr Gewering 6772 | Herr GOrdes 6717 | Frau Paus 6722
Stadtlohn :2: \I;\z;lirlnrrr]rilirkdlng/ 2;;3 Herr Gordes 6717 | Frau Paus 6722
Sudlohn Herr Reirink 6765 | Herr Block 6720 | Frau Paus 6722
Velen Frau Schlecking 6777 | Herr GroR-Heynk 6730 | Frau Paus 6722
Vreden Z’:rl: g;’:tr;ého . 2;;: C\r/zsvlﬁ'na;r 6723 | Frau Paus 6722
Ortsubergreifende Sachbearbeitung
Lotse Gewerbe Herr Heilken 6703
Lotse Landwirtschaft Herr GroR-Heynk 6730
Bautechnische Nachweise Herr Beckmann 6779
Technische Gebaudeausristung Herr Schulte 6782
Baukontrollen Herr B(?cker/ o781
Herr Nienhaus 6780
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3. Qualitat der Bauvorlagen
»Zeit ist Geld*” — oder: Zur Schnelligkeit von Baugenehmigungsverfahren

Wir haben mit unseren Serviceversprechen bereits seit Jahren Uber die gesetzlichen
Regelungen hinausgehende Zusagen fur eine schnelle Bearbeitung Ihrer Bauantrage
gegeben, denn wir wissen, wie wichtig es fur die Antragstellenden ist, die Genehmigung fur
ihr Vorhaben in den H&nden zu halten und damit loslegen zu kdnnen.

Diesen Herausforderungen stellen wir uns — selbstverstandlich —, auch wenn Corona und
umfangreiche Personalwechsel sowie Stellenvakanzen uns das Leben nicht immer
leichtmachen. Aber wem sagen wir das ...?

Wir wollen Sie mit moglichst kurzen Bearbeitungszeiten unterstiitzen in Ihren Planungen
und Projekten — und Sie kdnnen uns dabei unterstitzen mit der Vorlage moglichst
vollstandiger, pruffahiger Antragsunterlagen. Leider stellen wir fest, dass im vergangenen
Jahr rd. 80 % aller Antrédge unvollstandig eingereicht wurden, wobei sich nicht wenige
Nachforderungen auf bekannte, regelméRig anfallende Bauvorlagen beziehen. Die dadurch
erforderlichen Nachforderungen erhéhen den Prif- und Arbeitsaufwand und verlangern die
Bearbeitungszeit erheblich.

Daher unser Appell: Investieren Sie vor einer Antragstellung die Zeit fur die
Zusammenstellung vollstandiger Bauvorlagen und profitieren auch Sie mit Kirzeren
Bearbeitungszeiten.

4. Abgabe von Baulasterklarungen beim ObVI

Bereits mit der Novellierung der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen 2018 ist unter
anderem auch die Vorschrift zu Baulasten und zum Baulastenverzeichnis geédndert worden.

Der § 85 Absatz 2 BauO NRW 2018 - auch in der geénderten Fassung vom 02.07.2021 -
raumt den Gemeinden sowie den Offentlich bestellten
Vermessungsingenieurinnen/Vermessungsingenieuren (ObV1) die Befugnis ein, die von der
Grundstlickseigentimerin oder dem Grundstuckseigentimer geleistete Unterschrift auf der
Verpflichtungserklarung zur Baulasteintragung zu beglaubigen.

Diese Option wird erkennbar vermehrt in Anspruch genommen. In einigen Fallen wurde von
der/dem ObVI nicht lediglich die Unterschrift auf der Baulasterklarung beglaubigt, sondern
auch der Wortlaut der Baulast bestimmt. Dies veranlasst uns zu folgendem Hinweis und
Angebot:

Eine Baulasterklarung hat u.a. die Funktion, Genehmigungshindernisse zu beseitigen. Sie
wird in diesen Fallen zum Bestandteil z. B. der Teilungs- oder Baugenehmigung. Diese
Genehmigungen miussen konkret erteilt werden und als Verwaltungsakt inhaltlich
hinreichend bestimmt sein.

8 85 Absatz 4 BauO NRW bestimmt deshalb auch, dass das Baulastenverzeichnis von der
Bauaufsichtsbehorde gefihrt wird. Die Prifung der Erforderlichkeit einer Baulast sowie die
inhaltliche Formulierung der Verpflichtungserklarung obliegen weiterhin nur der
Bauaufsichtsbehorde.
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Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Baulasterklarung den gesetzlichen
Anforderungen entspricht. Bei Unstimmigkeiten musste diese ansonsten iberarbeitet und
nochmals von der Grundstlickseigentimerin oder dem Grundstlickseigentiimer
unterschrieben werden — ein Zeit- und Kostenaufwand, der unnétig ist und argert.

Wir mdchten Sie als ObV1 deshalb an dieser Stelle darum bitten, im Falle einer anstehenden
Baulasterklarung Kontakt mit uns aufzunehmen und das weitere VVorgehen abzustimmen. In
der Regel prifen wir, ob eine Baulast erforderlich ist, arbeiten die entsprechende
Verpflichtungserklarung aus und stellen sie Ihnen zur Entgegennahme und Beglaubigung
der Unterschrift zur Verfiigung. So wird den Antragstellenden und auch lhnen eine
einheitliche und rechtssichere Sachbearbeitung gewahrleistet.

5. Digitale Bereitstellung bautechnischer Nachweise

Ab sofort bieten wir lhnen die Mdoglichkeit, bautechnische Unterlagen, wie z.B.
Standsicherheitsnachweise und Warme- oder Schallschutznachweise in digitaler Form
einreichen zu kénnen. Dazu senden Sie die Nachweise (bis maximal 20 MB) unter Angabe
des Aktenzeichens bitte per E-Mail an bauen@Kkreis-borken.de.

Bei Dateien mit einer Grofie von 20 MB bis 2 GB konnen Sie die Daten mit der Web-
Anwendung Cryptshare an die vorgenannte Mailadresse versenden. Diese Anwendung
kdnnen Sie mit folgendem Link aufrufen: https://securemail.kreis-borken.de/upload?2

Eine anschauliche Kurzanleitung tber die Nutzung von Cryptshare erhalten Sie unter
folgendem Link:
https://kreis-borken.de/fileadmin/kbor/HP_gesamt/externer_zugang_cryptshare j1210219.pdf

Eine zusatzliche Vorlage der Unterlagen in Papierform ist dann nicht mehr erforderlich.

6. Online-Bauantragsverfahren — aktueller Sachstand

Die Weiterentwicklung von e-Government-Funktionalitaten ist eine Daueraufgabe, der auch
wir uns mit grolem Engagement stellen. Als einer der ersten Online-Dienste der
Kreisverwaltung Borken ermdglicht es ,,Bauenonline® bereits seit 2002, sich jederzeit tber
den Stand des eigenen Genehmigungsverfahrens zu informieren. Neben weiteren Online-
Services wie ,,Baulastauskunft Online* und die Mdglichkeit einer digitalen Einreichung
bautechnischer Bauvorlagen (siehe Punkt 111.5) lassen wir bereits seit Jahren sukzessive
unsere Altvorgange digitalisieren.

Durch die Bestimmungen des Onlinezugangsgesetzes (OZG) sind Bund, Lander und
Kommunen nun gesetzlich verpflichtet, bis zum Ende des Jahres 2022 ihre
Verwaltungsdienstleistungen auch elektronisch tber Verwaltungsportale anzubieten.

Aufgrund der Komplexitdt des Baugenehmigungsverfahrens mit einer Vielzahl von
Beteiligten, seinen umfangreichen Bauvorlagen, den mit dem Bauvorhaben verknupften
Grundstiicks- und Geoinformationen sowie diversen Verwaltungsleistungen rund um das
Produkt Baugenehmigung st die Umstellung auf ein rein digitalisiertes
Baugenehmigungsverfahren mit dem Ziel einer ,,digitalen Baugenehmigung“ jedoch eine
grol3e Herausforderung.
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Bereits seit einiger Zeit sind wir mit diesem Projekt beschéaftigt. Bis zur Umsetzung des
digitalen Baugenehmigungsverfahrens sind jedoch noch einige technische und
organisatorische VVorbereitungsmalBnahmen in die Tat umzusetzen.

Mit dem Ziel einer flachendeckend einheitlichen VVorgehensweise wurde im Jahr 2018 durch
das Bauministerium NRW das ,,Modellprojekt digitales Baugenehmigungsverfahren in
NRW* initiiert, an dem neben dem Ministerium die Stadte Dortmund, Ennepetal, KéIn und
Xanten sowie die Kreise Gutersloh und Warendorf als Modellkommunen teilnehmen.

Das digitale Baugenehmigungsverfahren kann als Prozess gesehen werden, flr dessen
Funktionieren das Zusammenwirken dreier Bausteine erforderlich ist: Die Fachsoftware
(z.B. PROSOZ Bau bei uns in der Kreisverwaltung), das zur Antragstellung erforderliche
Portal (z.B. Bauportal NRW) zur Antragstellung sowie die Kommunikations- und
Dokumentationsplattform zur Verfahrensabwicklung.

Abb.: Architektur des digitalen Baugenehmigungsverfahrens — Quelle Handout des MHKBG 2020

Der erste Baustein, unsere Fachsoftware ProsozBau, wurde im Sommer mit einem Update
auf den technisch erforderlichen Stand aktualisiert. Zukinftig soll fiur Sie als
Entwurfsverfassende zudem ein personlicher Zugang fiir BauenOnline angelegt werden.
Damit bekommen Sie die Mdglichkeit, einen Gesamtiberblick ber jeden Ihrer aktuellen
Vorgange zu erhalten. Das Softwareupdate war zudem erforderlich, damit wir uns als untere
Bauaufsichtsbehorde des Kreises Borken an das Bauportal des Landes NRW anbinden
konnen, dem zweiten Baustein.
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Das Bauportal NRW bietet neben allgemeinen Informationen rund um das
Baugenehmigungsverfahren die  Mdoglichkeit, den  Bauantrag mithilfe  eines
Antragsassistenten zu erstellen und in elektronischer Form an die zustandige
Bauaufsichtsbehorde weiterzuleiten. Der Antragsassistent fur das vereinfachte
Baugenehmigungsverfahren wurde im Rahmen des vorgenannten Modellprojektes
entwickelt und nach einigen Verzogerungen am 31. Oktober 2021 freigeschaltet. Weitere
Antragsverfahren werden nach Auskunft des Bauportals NRW in der néchsten Zeit erganzt.

Unser Anschluss an das Bauportal und damit auch die Mdéglichkeit fir Sie, entsprechende
Bauantrdge in digitaler Form bei uns einreichen zu kdnnen, steht unmittelbar bevor. Wir
beginnen in diesen Tagen mit einer Testphase und sind zuversichtlich, zeitnah den
Startschuss flr die Entgegennahme der ersten, digitalen Antrdge geben zu kénnen, wobei
die Bauvorlagen zunéchst noch weiterhin analog eingereicht werden missen.

Fur Sie als einreichende Entwurfsverfassende ist eine Authentifizierung Uber das
Servicekonto.NRW erforderlich. Das Antragsformular wird dann mittels Antragsassistent
auf Bauportal NRW von lhnen ausgefillt, automatisiert tbertragen und anschlieRend in
unser Fachprogramm eingelesen. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der
Internetseite des MHKBG unter Bauportal. NRW. In einem néchsten, spéteren Schritt wird
die Moglichkeit bestehen, tiber das Bauportal NRW auch die Bauvorlagen hochzuladen und
dem digitalen Antragsformular beizuftgen.

Als dritter Baustein fiir das digitalisierte Baugenehmigungsverfahren dient eine
Kommunikationsplattform zur  Abwicklung des Verfahrens. Eine einheitliche
,Landeslosung” einer Kommunikationsplattform wird zurzeit noch im Rahmen des
Modellprojektes entwickelt und fir 2022 in Aussicht gestellt. Weitere Optionen privater
Anbieter befinden sich zum Teil ebenfalls noch in der Entwicklung. Bezlglich der
Beschaffung einer geeigneten Kommunikationsplattform befinden wir uns im Austausch mit
den vier weiteren unteren Bauaufsichtsbehtérden im Kreis Borken, den Stadten Ahaus,
Bocholt, Borken und Gronau. Ein weiterer Austausch findet darlber hinaus mit den
Nachbarkreisen statt mit dem Ziel eines moglichst einheitlichen Online-Angebotes.

Mithilfe der Plattform sollen alle Beteiligten des Baugenehmigungsverfahrens rechts- und
revisionssicher Dokumente austauschen und aufnehmen kdnnen — bis hin zur Ubermittlung
der Baugenehmigung. Die Kommunikation erfolgt dabei tber ein elektronisches Postfach.

Bis allerdings die Kommunikationsplattform verflgbar ist, sind die Bauvorlagen, wie oben
bereits erwahnt, zundchst noch in Papierform hier einzureichen.

Uber die weiteren Schritte auf dem Weg zur Entwicklung des digitalen
Baugenehmigungsverfahrens im Kreis Borken und insbesondere tiber unseren Anschluss ans
Bauporta. NRW mit all seinen Optionen werden wir Sie in Zukunft regelmafig und
rechtzeitig Uber unseren newsletter informieren. Falls Sie unseren newsletter erhalten
mdochten, bitte ich um lhre Anmeldung unter dem Link https:/kreis-
borken.de/index.php?id=16416

Link zum Bauportal NRW: https://www.bauportal.nrw/
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7. Gebaude-Einmessungspflicht

Anderungen der Gebaudeeinmessungspflicht von neu errichteten oder in ihrem
auReren Grundriss veranderten Gebauden gemafl Vermessungs- und Katastergesetz —
VermKatG NRW

Das VermKatG NRW bestimmt, dass im Liegenschaftskataster alle Liegenschaften aktuell
darzustellen und zu beschreiben sind. Aus diesem Grunde unterliegen alle neu errichteten
oder in ihrem &ul3eren Grundriss veranderten Geb&ude, welche nach der Landesbauordnung
NRW genehmigungspflichtig sind, der Einmessungspflicht.

Dieses gilt insbesondere fur:

- Wohn- und Geschaftshauser

- Gewerbe- und Industriebauten

- Landwirtschaftliche Gebédude

- Anbauten und sonstige Geb&ude groRer 10 m?

- baugenehmigungspflichtige Garagen und Carports.

Ausnahmen von der Einmessungspflicht gibt es fur Behelfsbauten und untergeordnete
Gebdude, die nicht fur eine dauernde Nutzung geeignet oder die fur eine begrenzte Zeit
aufgestellt worden sind. Gebaude und Anbauten unter 10 m? Grundrissflache, sonstige
Gebéude von geringer Bedeutung fur das Liegenschaftskataster, z.B. Gartenhduser in
Kleingartenanlagen oder Gebdude, die nach § 62 Landesbauordnung NRW verfahrensfrei
sind, brauchen nicht eingemessen werden. Grundrissveranderungen nach Teilabbruch sind
nur dann einzumessen, wenn die bereits im Liegenschaftskataster geflihrten Angaben zum
Gebé&ude nicht genligen, den neuen Grundriss eindeutig zu beschreiben.

Spéatestens unmittelbar nach der Fertigstellung der BaumaRnahme haben die
Eigentumerinnen und Eigentiimer oder Erbbau- und Nutzungsberechtigte, die gesetzliche
Verpflichtung, die Einmessung zu beantragen.

Weitere Informationen, auch zu den Kosten der Geb&udeeinmessung, finden Sie im Flyer
zur Geb&udeeinmessungspflicht des Kreises Borken. Dieser kann unter dem folgenden Link
auf der Internetseite des Kreises Borken aufgerufen werden:

https://kreis-
borken.de/fileadmin/kbor/Geoinformation/Formulare/Flyer Gebaeudeeinmessung 06-

2021.pdf
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8. Geodatenatlas Schragluftbilder - der Blick aus der Vogelperspektive

In den vergangenen Jahren wurden aus Luftbildbefliegungen

- vom 29.06.2018 fur die Orte Ahaus, Gronau, Heek, Legden, Schéppingen und Vreden,
- vom 28./29.06.2019 fir die Orte Bocholt, Borken, Raesfeld, Rhede und Isselburg sowie
- vom 23./30.07.2020 fur die Orte Gescher, Heiden, Reken, Stadtlohn, Stidlohn und Velen

neben den Senkrechtaufnahmen zusétzlich Schragluftbilder erzeugt, so dass fiir das gesamte
Kreisgebiet Borken Schrégluftbilder flachendeckend vorliegen.

Die in den vier Aufnahmerichtungen Norden, Stiden, Westen und Osten vorliegenden Bilder
ermoglichen einen guten rdumlichen Eindruck des jeweiligen Gebiets und geben zugleich
detailliertere Darstellungen. Beispielsweise lassen sich Gebaudeinformationen wie
Fenstergiebel leicht erkennen, die in den bisher vorhandenen Senkrechtaufnahmen nicht zu
erkennen sind. Dies wird am Beispiel des Schlosses Diepenbrock in Bocholt-Barlo deutlich:

Senkrechtaufnahme Schragluftbild- Aufnahmerichtung Nord

https://maps.kreis-
borken.de/geodatenatlas/Hintergrundkarten Grenzen/schraegluftbilder.html

26


https://maps.kreis-borken.de/geodatenatlas/Hintergrundkarten_Grenzen/schraegluftbilder.html
https://maps.kreis-borken.de/geodatenatlas/Hintergrundkarten_Grenzen/schraegluftbilder.html

	Herausgeber:
	Fachbereich Bauen, Wohnen und Immissionsschutz
	Infobrief 2022
	I. Änderung rechtlicher Grundlagen
	II. Umweltbelange
	III. In eigener Sache

